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§ 7b
Die Kommentierung des § 7b – Stand Oktober 1977 mit Grcnen Bl`ttern
Februar 1983 – ist im elektronischen HHR-Archiv (www.hhr.otto-schmidt.de)
abgelegt.
Die Vorschrift des § 7b wurde zur F_rderung des privaten Wohnungsbaus
durch das Zweite Steuerneuordnungsgesetz vom 20.4.1949 (s. Dok. 1
Anm. 172) mit Wirkung ab VZ 1949 in das EStG eingefcgt. Die Vorschrift er-
fuhr im Laufe der Jahrzehnte mehrere Neufassungen, so in 1960, 1964 und
1977.
In seiner letzten Fassung (s.u.) begcnstigte § 7b Wohnzwecken dienende Einfa-
milienh`user, Zweifamilienh`user und Eigentumswohnungen durch erh_hte
Absetzungen (8 e 5 vH; sodann 2,5 vH), ab 1981 begrenzt auf Anschaffungs-
kosten/Herstellungskosten bis zu 200000 DM bzw. 250000 DM (s. Dok. 1
Anm. 371). Durch Wohneigentumsf_rderungsgesetz vom 15.5.1986 (s. Dok. 1
Anm. 401) wurde § 7b auf vor dem 1.1.1987 angeschaffte oder hergestellte Ob-
jekte beschr`nkt, lief somit allm`hlich aus und wurde ab VZ 1987 durch den
Sonderausgabenabzug gem`ß § 10e ersetzt. § 10e ist seinerseits zwischenzeitlich
vom Eigenheimzulagengesetz abgel_st worden, das fcr nach dem 31.12.1995 an-
geschaffte oder hergestellte eigene Wohnungen eine Eigenheimzulage außerhalb
des EStG vorsieht.

Text der zuletzt geltenden Fassung des § 7b:

E r hGh t e Ab s e t z ung en f I r E i n f am i l i e nh Ku s e r ,
Zwe i f am i l i e nh Ku s e r und E i g en t umswohnungen

(1) 1Bei im Inland belegenen Einfamilienh`usern, Zweifamilienh`usern und Ei-
gentumswohnungen, die zu mehr als 662/3 vom Hundert Wohnzwecken dienen
und die vor dem 1. Januar 1987 hergestellt oder angeschafft worden sind, kann
abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 der Bauherr im Jahr der Fertigstellung und in
den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungs-
kosten oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in den sieben folgenden
Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert der Anschaffungskosten absetzen. 2Nach
Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung fcr Abnutzung bis zur vollen Abset-
zung j`hrlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen; § 7 Abs. 4 Satz 2 gilt
entsprechend. 3abersteigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungs-
kosten bei einem Einfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung 200000 Deut-
sche Mark, bei einem Zweifamilienhaus 250000 Deutsche Mark, bei einem
Anteil an einem dieser Geb`ude oder einer Eigentumswohnung den entspre-
chenden Teil von 200000 Deutsche Mark oder von 250000 Deutsche Mark, so
ist auf den cbersteigenden Teil der Herstellungskosten oder der Anschaffungs-
kosten § 7 Abs. 4 anzuwenden. 4Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuer-
pflichtige das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung oder
einen Anteil an einem dieser Geb`ude oder an einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die Voraussetzungen

des § 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung an den Ver-

`ußerer ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswoh-
nung oder einen Anteil an einem dieser Geb`ude oder an einer Eigentums-
wohnung ver`ußert; das gilt auch, wenn das ver`ußerte Geb`ude, die
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ver`ußerte Eigentumswohnung oder der ver`ußerte Anteil dem Ehegatten
des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten im Zeitpunkt
der Anschaffung und im Zeitpunkt der Ver`ußerung die Voraussetzungen
des § 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer frcheren Ver`ußerung durch ihn wieder anschafft; das gilt auch,
wenn das Geb`ude, die Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt
der frcheren Ver`ußerung dem Ehegatten des Steuerpflichtigen zuzurechnen
war und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend fcr Herstellungskosten, die fcr Ausbauten und
Erweiterungen an einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Ei-
gentumswohnung aufgewendet worden sind und der Ausbau oder die Erweite-
rung vor dem 1. Januar 1987 fertig gestellt worden ist, wenn das Einfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964
fertig gestellt und nicht nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft worden ist.
2Weitere Voraussetzung ist, dass das Geb`ude oder die Eigentumswohnung im
Inland belegen ist und die ausgebauten oder neu hergestellten Geb`udeteile zu
mehr als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen. 3Nach Ablauf des Zeitraums,
in dem nach Satz 1 erh_hte Absetzungen vorgenommen werden k_nnen, ist der
Restwert den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Geb`udes oder dem
an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen fcr
Abnutzung sind einheitlich fcr das gesamte Geb`ude nach dem sich hiernach er-
gebenden Betrag und dem fcr das Geb`ude maßgebenden Hundertsatz zu be-
messen.
(3) 1Der Bauherr kann erh_hte Absetzungen, die er im Jahr der Fertigstellung
und in den zwei folgenden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des drit-
ten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nachholen. 2Nachtr`gliche
Herstellungskosten, die bis zum Ende des dritten auf das Jahr der Fertigstellung
folgenden Jahres entstehen, k_nnen abweichend von § 7a Abs. 1 vom Jahr ihrer
Entstehung an so behandelt werden, als w`ren sie bereits im ersten Jahr des Be-
gcnstigungszeitraums entstanden. 3Die S`tze 1 und 2 gelten fcr den Erwerber
eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswoh-
nung und bei Ausbauten und Erweiterungen im Sinne des Absatzes 2 entspre-
chend.
(4) 1Zum Geb`ude geh_rende Garagen sind ohne Rccksicht auf ihre tats`chliche
Nutzung als Wohnzwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen fcr jede in dem Geb`ude befindliche Wohnung un-
tergestellt werden kann. 2R`ume fcr die Unterstellung weiterer Kraftwagen sind
stets als nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.
(5) 1Erh_hte Absetzungen nach den Abs`tzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige
nur fcr ein Einfamilienhaus oder fcr ein Zweifamilienhaus oder fcr eine Eigen-
tumswohnung oder fcr den Ausbau oder die Erweiterung eines Einfamilienhau-
ses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch neh-
men. 2Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen,
k_nnen erh_hte Absetzungen nach den Abs`tzen 1 und 2 fcr insgesamt zwei
der in Satz 1 bezeichneten Geb`ude, Eigentumswohnungen, Ausbauten oder
Erweiterungen in Anspruch nehmen. 3Den erh_hten Absetzungen nach den
Abs`tzen 1 und 2 stehen die erh_hten Absetzungen nach § 7b in der jeweiligen
Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I S. 353) und
nach § 15 Abs. 1 bis 4 des Berlinf_rderungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes
vom 11. Juli 1977 (BGBl. I S. 1213) gleich. 4Ist das Einfamilienhaus, das Zwei-
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familienhaus oder die Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen
nicht bis zum Ablauf des Begcnstigungszeitraums zuzurechnen, so kann der
Steuerpflichtige abweichend von den S`tzen 1 bis 3 erh_hte Absetzungen bei ei-
nem weiteren Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder einer weiteren Eigen-
tumswohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 (Folgeobjekt) in Anspruch neh-
men, wenn er das Folgeobjekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor
und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem ihm das Erst-
objekt letztmals zugerechnet worden ist, anschafft oder herstellt; Entsprechen-
des gilt bei einem Ausbau oder einer Erweiterung eines Einfamilienhauses,
Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung. 5Im Fall des Satzes 4 ist der
Begcnstigungszeitraum fcr das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranlagungs-
zeitr`ume zu kcrzen, in denen das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen zugerechnet
worden ist; hat der Steuerpflichtige das Folgeobjekt in einem Veranlagungszeit-
raum, in dem ihm das Erstobjekt noch zuzurechnen ist, hergestellt oder ange-
schafft oder einen Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen, so beginnt der
Begcnstigungszeitraum fcr das Folgeobjekt abweichend von Absatz 1 mit Ab-
lauf des Veranlagungszeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen
letztmals zugerechnet worden ist.
(6) 1Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung
mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem dieser Geb`ude oder an
einer Eigentumswohnung, einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus
oder einer Eigentumswohnung gleichsteht; Entsprechendes gilt bei dem Ausbau
oder der Erweiterung von Einfamilienh`usern, Zweifamilienh`usern oder Ei-
gentumswohnungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen sind. 2Satz 1
ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder
eine Eigentumswohnung ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem Ehe-
gatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 vorliegen.
(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Tr`gerkleinsiedlungen und Kaufeigen-
tumswohnungen kann abweichend von Absatz 5 fcr alle von ihm vor dem 1. Ja-
nuar 1987 erstellten Kaufeigenheime, Tr`gerkleinsiedlungen und Kaufeigen-
tumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und im folgenden Jahr erh_hte
Absetzungen bis zu jeweils 5 vom Hundert vornehmen.
(8) Fchrt eine nach § 7c begcnstigte Baumaßnahme dazu, dass das bisher begcn-
stigte Objekt kein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus und keine Eigentumswoh-
nung mehr ist, kann der Steuerpflichtige die erh_hten Absetzungen nach den
Abs`tzen 1 und 2 bei Vorliegen der cbrigen Voraussetzungen fcr den restlichen
Begcnstigungszeitraum unter Einbeziehung der Herstellungskosten fcr die Bau-
maßnahme nach § 7c in Anspruch nehmen, soweit er diese Herstellungskosten
nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 7c einbezogen hat.
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